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Teilrevision AHVG, Hinterlassenenrenten 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 

sehr geehrte Damen und Herren   

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2023 hat Ihr Amtsvorgänger das rubrizierte Vernehm-

lassungsverfahren eröffnet.  

Der Dachverband Freikirchen Schweiz (vormals VFG) ist ein nationaler Kirchenverband mit 
gegenwärtig 20 freikirchlichen Bewegungen aus der Deutschschweiz und dem Tessin, zu 
denen über 750 örtliche Kirchen mit ihren diakonischen Werken gehören. Nach Schätzungen 
machen die Evangelisch-Freikirchlichen 2,5-3,2% der Schweizer Bevölkerung aus 

Dürfen wir Sie höflich bitten, unseren Dachverband in Zukunft in den offiziellen Verteiler 
aufzunehmen.  

Neben der Schweizer Bischofskonferenz und der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz 
versteht sich Freikirchen.ch zusammen mit dem Réseau als dritte Kraft der christlichen Kirchen 
in der Schweiz und als Sprachrohr für die gemeinsamen Anliegen der Freikirchen.  Das 
Nationale Forschungsprogramm "Religionsgemeinschaften, Staat und Gesellschaft" (NFP 58) 
hat 2008 für ein normales Wochenende in der Schweiz 690'000 Personen ermittelt, die an 
einem religiösen Ritual teilnehmen. 189'070 Personen (27.4%) machen das in einem 
freikirchlichen Gottesdienst (gegenüber 99'352 Personen (14.4%) in ev.-ref. Kirchen und 
264'596 (38,4%) in katholischen Gemeinden.) 

Freikirchen.ch debattiert sehr unterschiedliche Fragen. Wir begrenzen uns nicht nur auf 
kulturelle und religiöse Fragen. Für uns ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass wir im 21. 
Jahrhundert in unserer Gesellschaft zu einem gelingenden Miteinander finden. Dazu möchten 
wir beitragen. 

Unser Dachverband lehnt die geplanten Änderungen ab. 

Unser Dachverband fordert seit längerem die Aufhebung der Plafonierung der Ehepaarrente. 
Mit der geplanten Änderung werden die Leistungen gegenüber verheirateten Frauen 
abgebaut, ohne dass die ungerechte Plafonierung der Ehepaarrente aufgehoben wird. 
Deshalb können wir im jetzigen Zeitpunkt den geplanten Änderungen des AHV-Gesetzes nicht 
zustimmen. 
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Wir fragen uns, ob die Behörden erst zu handeln bereit sind, wenn die Schweiz wegen der 
verfassungswidrigen Plafonierung vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
verurteilt wird?   

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme.   

 

Kontaktpersonen:  

- Peter Schneeberger, Präsident Dachverband Freikirchen Schweiz, 
peter.schneeberger@feg.ch 

- Michael Mutzner, Politischer Berater Dachverband Freikirchen Schweiz, 
michael.mutzner@christian-public-affairs.org 

 

Freundliche Grüsse 

Dachverband Freikirchen.ch 
 
 

Peter Schneeberger, Präsident 


